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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1984

Norm

KO §30

Rechtssatz

Bei einer Höchstbetragshypothek ist zwischen der Sicherstellung gewährter (Sockelkredit) und künftig zu gewährender

Kredite (Aufstockungskredit) zu unterscheiden. Der Anfechtung sind nur die zur Zeit der Kreditgewährung

bestandenen Forderungen zugänglich. Wenn für den Sockelkredit und den Aufstockungskredit getrennte Konten

geführt werden, sind die aus dem Verkauf der belasteten Liegenschaften zuge<ossenen Beträge nach den §§ 1415 und

1416 ABGB aufzuteilen, wurde jedoch ein einheitliches Konto geführt, sind die Zahlungseingänge in dem Verhältnis

dem alten und dem neuen Kredit zuzurechnen, in welchem die beiden Kredite zueinander stehen.
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